
Das Präsidium des Landgerichts 

- 320 E – 335 (6) -             Bielefeld, 29.03.2010 

 

 

3. Änderungsbeschluss zur Geschäftsverteilung 

des Landgerichts Bielefeld für das Jahr 2010 

 

I. 

Richter Roericht wird mit Wirkung vom 01.04.2010 an das Amtsgericht Dortmund 

abgeordnet. Richterin Rühl wird ab dem 01.04.2010 mit ganzer Arbeitskraft beim 

Landgericht Bielefeld eingesetzt. Richterin Baune tritt am 16.04.2010 ihren Dienst 

beim Landgericht Bielefeld an. Aus diesem Anlass wird die Geschäftsverteilung wie 

folgt geändert: 

 

1. 

Richter Roericht scheidet mit Ablauf des 31.03.2010 aus der 6. Zivilkammer aus. 

 

2. 

Richter am Landgericht Glashörster wechselt mit Wirkung vom 01.04.2010 mit der 

Hälfte seiner Arbeitskraft von der 16. Strafkammer (Strafvollstreckungskammer) in 

die 15. Strafkammer (Strafvollstreckungskammer).  Mit der weiteren Hälfte seiner 

Arbeitskraft verbleibt er in der 10. Strafkammer. 

 

3. 

Richterin Rühl wird mit Wirkung vom 01.04.2010 mit der Hälfte ihrer Arbeitskraft der 

16. Strafkammer (Strafvollstreckungskammer) zugewiesen. Mit der weiteren Hälfte 

ihrer Arbeitskraft verbleibt sie in der 4. Strafkammer. 

Richterin am Landgericht Stellbrink übernimmt mit Wirkung vom 01.04.2010 den 

stellvertretenden Vorsitz in der 16. Strafkammer (Strafvollstreckungskammer). 

 

4. 

Richterin Baune wird mit Wirkung vom 16.04.2010 der 5. Zivilkammer zugewiesen.  
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II. 

Der 3. Strafkammer und der 4. Strafkammer wurden infolge ihrer Sonderzuständig-

keit im Jahr 2009 im Turnuskreis 2 wesentlich mehr Verfahren zugeteilt als den ande-

ren Strafkammern. Zum Ausgleich der dadurch eingetretenen Mehrbelastung erhal-

ten  

die 3. Strafkammer im Turnuskreis 1 (Haftsachen) in jedem zweiten freien Feld, be-

ginnend mit dem nächsten freien Feld, insgesamt 3 Freikreuze, 

die 4. Strafkammer im Turnuskreis 1 (Haftsachen) in jedem zweiten freien Feld, be-

ginnend mit dem nächsten freien Feld, insgesamt 2 Freikreuze. 

 

III. 

Die 10. Zivilkammer (1. Kammer für Handelssachen) ist infolge unerwartet hoher 

Eingänge überlastet. Zu ihrer Entlastung übernehmen aus ihrem Zuständigkeitsbe-

reich von den ab dem 01.04.2010 eingehenden Verfahren 

die 17. Zivilkammer (8. Kammer für Handelssachen) die ersten 4 Verfahren, 

die 12. Zivilkammer (3. Kammer für Handelssachen) die danach eingehenden näch-

sten 8 Verfahren. 

 

 

 

(Dr. Schwieren)                      (Brechmann)                               (Drögemeier)    

                  verhindert 

 

 (Geue)                      (Glashörster)                 (Reiberg)  

                     verhindert                                                                              

 

(Reichmann)                                   (Dr. Ruhe)              (Wiemann)  

          verhindert 

              

Vorsitzender Richter am Landgericht Drögemeier, Richter am Landgericht Glashörs-

ter und Vorsitzender Richter am Landgericht Wiemann sind urlaubsbedingt verhin-

dert. 

 

Dr. Schwieren 


